
Anleitung  2010zur Einkommensteuererklärung für beschränkt
Steuerpflichtige,
zum Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage (in besonderen Fällen) und 
zur Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags
Abgabefrist:
Einkommensteuererklärung
– wenn Sie zur Abgabe verpflichtet sind: bis 31. Mai 2011
– wenn Sie die Veranlagung beantragen: bis 31. Dezember 2014
Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage bis 31. Dezember 2014
Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags bis 31. Mai 2011
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Diese Anleitung soll Sie darüber informieren,
– wie Sie die Vordrucke richtig ausfüllen, 
– welche Möglichkeiten Sie haben, Steuern zu sparen,
–	 welche	steuerlichen	Pflichten	Sie	haben.
Sie	kann	allerdings	nicht	alle	Fragen	beantworten.	Wesentliche	Änderungen	
gegenüber	der	Anleitung	2009	sind	durch	senkrechte	Linien	gekennzeichnet.

Einkommensteuererklärung für beschränkt steuerpflichtige 
Personen (ohne Wohnsitz oder gewöhn lichen Aufenthalt in 
Deutschland mit inländischen Einkünften)
Zur Einkommensteuererklärung gehören der vierseitige Hauptvordruck sowie 
zusätzlich für
Land- und Forstwirte  die Anlage L 
  (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft)
Gewerbetreibende die Anlage G 
 (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)
Selbständige und die Anlage S 
Freiberufler	 (Einkünfte	aus	selbständiger	Arbeit)
Haus-	und	Wohnungs-	 	 die	Anlage V 
eigentümer	 	 (Einkünfte	aus	Vermietung	und	Verpachtung).
Außerdem können in besonderen Fällen weitere Anlagen erforderlich sein, 
auf	die	dann	im	Hauptvordruck	hingewiesen	wird,	z.	B.
–	 bei	ausländischen	Einkünften,	die	im	Gewinn	eines	inländischen	Betriebs	

enthalten sind, die Anlage AUS,
– bei bestimmten Renten aus inländischen Rentenversicherungen sowie 

Leistungen aus Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen, 
soweit	sie	auf	im	Inland	steuerfrei	gestellten	Beiträgen	oder	Zuwendungen	
beruhen, die Anlage R,

–		bei	Leistungen	(z.	B.	gelegentliche	Vermittlungen,	Vermietung	beweglicher	
Gegenstände), Abgeordnetenbezügen und bestimmten privaten Veräuße-
rungsgeschäften, die Anlage SO,

–	 zur	Förderung	des	Wohneigentums	die	Anlage FW,
–	 wenn	Sie	als	beschränkt	steuerpflichtiger	Arbeitnehmer	Staatsangehöriger	
eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	(EU)	oder	der	EWR-Staaten	
Island, Liechtenstein oder Norwegen sind, dort leben und Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit beziehen, die
– im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist,
– aus inländischen öffentlichen Kassen gewährt werden oder
– als Vergütung für eine Tätigkeit als Geschäftsführer, Prokurist oder Vor-

standsmitglied einer Gesellschaft mit Geschäftsleitung im Inland bezogen 
werden oder

–	 als	Entschädigung	für	die	Auflösung	eines	Dienstverhältnisses	gezahlt	
werden, soweit die für die zuvor ausgeübte Tätigkeit  bezogenen Einkünfte 
der	inländischen	Besteuerung	unterlegen	haben,

 die Anlage N (für	Angaben	zum	Arbeitslohn,	zu	den	Werbungskosten	und	
zur Arbeitnehmer-Sparzulage), die Anlage Vorsorgeaufwand / Anlage 
Kind zur Geltendmachung von Vorsorgeaufwendungen und die Anlage Kind 
zur	Berücksichtigung	von	erwerbsbedingten	Kinderbetreuungskosten.

Erklärungspflicht / Antrag auf Einkommensteuerveranlagung
Beschränkt	 Steuerpflichtige	 haben	 eine	 jährliche	 Steuererklärung	 über	
ihre	 im	 abgelaufenen	 Kalenderjahr	 (Veranlagungszeitraum)	 bezogenen	
inländischen Einkünfte abzugeben, soweit für diese die Einkommen- 
steuer	 nicht	 durch	 den	 Steuerabzug	 als	 abgegolten	 gilt	 (§	50	 Abs.	2	Ein-
kommensteuergesetz	 –	 EStG).	 Grundsätzlich	 gilt	 die	 Einkommensteuer 
als abgegolten, wenn Einkünfte dem Steuerabzug vom Kapitalertrag oder 
dem	Steuerabzug	nach	§	50	a	Abs.	1	bis	6	EStG	unterliegen.	Die	Einkom-
mensteuer gilt auch als abgegolten, wenn Einkünfte dem Steuerabzug vom 
Arbeitslohn	unterliegen.	Diese	Einkünfte	sind	in	der	Einkommensteuererklä-
rung grundsätzlich nicht	anzugeben.	Wurden	jedoch	bei	einem	Arbeitnehmer	
Werbungskosten,	Sonderausgaben	i.	S.	d.	§	10	b	EStG,	der	Freibetrag	oder 
der	Hinzurechnungsbetrag	nach	§	39	a	Abs.	1	Nr.	7	EStG	auf	einer	Bescheini-
gung nach § 39 d Absatz 1 Satz 3 EStG eingetragen, greift die Abgeltungswir-
kung	nicht	ein	(Ausnahme:	der	Arbeitslohn	beträgt	nicht	mehr	als	10	200	€).	
Diese sowie die übrigen Einkünfte erklären Sie bitte in den Zeilen 19 bis 28 
und	33	des	Hauptvordrucks	und	in	den	entsprechenden	Anlagen.
Eine Steuererklärung ist außerdem abzugeben, wenn zum Schluss des vor-
angegangenen Veranlagungszeitraumes ein verbleibender Verlustvortrag 
festgestellt	worden	ist.

Falls	Sie	im	Laufe	des	Kalenderjahres	2010	Ihren	Wohnsitz	vom	Ausland	in	
das Inland verlegt haben (oder umgekehrt), sind die während der beschränkten 
Einkommensteuerpflicht	(Wohnsitz	im	Ausland)	erzielten	inländischen	Einkünf-
te	in	eine	Veranlagung	zur	unbeschränkten	Einkommensteuerpflicht	einzube-
ziehen.	Reichen	Sie	in	diesen	Fällen	bitte	nur	die	Einkommen	steuererklärung	
für	unbeschränkt	Steuerpflichtige	bei	Ihrem	Wohn	sitz	finanzamt	ein.
Beschränkt	 Steuerpflichtige,	 deren	Summe der Einkünfte im Kalender- 
jahr mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer unterliegt, 
können auf Antrag als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behan-
delt	werden.	Entsprechendes	gilt,	wenn	die	Einkünfte,	die	nicht	der	deut-
schen Einkommensteuer unterliegen, nicht mehr als 8 004 €	im	Kalenderjahr	
betragen	(§	1	Abs.	3	EStG).	Dieser	Betrag	wird	bei	Wohnsitz	in	bestimmten	
Ländern	um	ein	Viertel,	die	Hälfte	oder	um	drei	Viertel	gekürzt.

Einzelheiten ergeben sich aus der folgenden Übersicht:

Einkommensgrenze 
EUR

8 004 Ländergruppe 1
Andorra,	Australien,	Belgien,	Brunei-Darussa-
lam, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Hongkong, Irland, Island, Italien, Japan, 
Kaiman-Inseln, Kanada, Katar, Kuwait, Liech-
tenstein, Luxemburg, Macau, Monaco, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur, 
Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Zypern

6	003 Ländergruppe 2
Äquatorialguinea,	Bahamas,	Bahrain,	Barbados,	
Estland, Israel, Republik Korea, Malta, Oman, 
Palästinensische Gebiete, Portugal, Saudi-Ara-
bien, Slowakische Republik, Slowenien, Taiwan, 
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, 
Turks- und Caicos-Inseln

4 002 Ländergruppe 3
Antigua	und	Barbuda,	Argentinien,	Botsuana,	
Brasilien,	Bulgarien,	Chile,	Cookinseln,	Costa	
Rica, Dominica, Gabun, Grenada, Kasachstan, 
Kroatien, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische 
Dschamahirija	/	Libyen,	Litauen,	Malaysia, 
Mauritius, Mexiko, Montenegro, Nauru, Niue, 
Palau, Panama, Polen, Rumänien, Russische 
Föderation,	Serbien,	Seychellen,	St.	Kitts	und	
Nevis,	St.	Lucia,	St.	Vincent	und	die	Grenadinen,	
Südafrika, Suriname, Türkei, Ungarn, Uruguay, 
Venezuela,	Weißrussland	/	Belarus

2 001 Ländergruppe 4 
alle übrigen Länder

Beschränkt steuerpflichtige Staatsangehörige eines EU- / EWR-Staates, 
deren nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte in einem dieser Staaten an-
sässig ist, werden auf Antrag auch dann als unbeschränkt einkommensteu-
erpflichtig	 behandelt,	wenn	die	gemeinsamen	Einkünfte	 der	Ehegatten	 zu	
mindestens 90 % der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder wenn 
die gemeinsamen Einkünfte, die nicht der deutschen Einkommensteuer un-
terliegen,	nicht	mehr	als	16	008	€	 (ggf.	Kürzung	nach	Ländergruppen)	 im	
Kalenderjahr	betragen.

Geben Sie in diesen Fällen bitte eine Einkommensteuererklärung für unbe-
schränkt	Steuerpflichtige	ab,	und	fügen	Sie	eine	ausgefüllte	Bescheinigung 
EU / EWR bei, wenn Sie Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union (EU) oder der Staaten Island, Liechtenstein oder Norwegen 
sind.
In	die	Veranlagung	für	unbeschränkt	steuerpflichtige	Personen	sind	auch	die	
Einkünfte	einzubeziehen,	die	einem	Steuerabzug	unterliegen.
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Beschränkt	steuerpflichtige	Arbeitnehmer, die	Staatsangehörige	eines	EU-	/ 
EWR-Staates	sind	und	dort	leben,	können	für	ihre	Einkünfte	aus	nichtselbstän-
diger	Arbeit	nach	§	50	Abs.	2	Satz	2	Nr.	4	Buchstabe	b	EStG	einen	Antrag	auf	
Veranlagung	 zur	Einkommensteuer	 stellen.	 Bei	 dieser	Veranlagung	werden	
familien-	 und	 personenbezogene	 Steuerentlastungen	 nicht	 gewährt.	 Aller-
dings	wird	die	Einkommensteuer	nach	dem	Jahresgrundtarif	ermittelt.	Hat	die- 
se Per sonen gruppe außerdem noch andere inländische Ein künfte, die keinem 
Steuerabzug unterliegen, sind diese in die Veranlagung einzubeziehen; dies 
gilt	auch	im	Fall	eines	Verlustes	aus	einer	anderen	Einkunftsart.	Es	ist	deshalb	
nur eine	Erklärung	zur	beschränkten	Einkommensteuerpflicht	abzugeben.
In	die	Bemessung	des	Steuersatzes	(Progressionsvorbehalt)	werden	 in	Ar-
beitnehmerfällen einbe zogen:
– Lohn- und Einkommensersatzleistungen,
– die Summe der Einkünfte, die nicht der deutschen Einkommensteuer unter-
liegen.

Fügen	Sie	Ihrer	Steuererklärung	bitte	entsprechende	Nachweise	bei.

Beschränkt	Steuerpflichtige	mit	Einkünften	im	Sinne	des	§	50	a	Abs.	1	Nr.	1,	2	
und	4	EStG	(z.	B.	Künstler, Sportler, Aufsichtsratsmitglieder), die Staats-
angehörige	eines	EU-	/	EWR-Staates	sind	und	dort	 leben,	können	für	diese	
Einkünfte	nach	§	50	Abs.	2	Satz	2	Nr.	5	EStG	einen	Antrag	auf	Veranlagung	
stellen.	 Hat	 diese	 Personengruppe	 noch	 weitere	 inländische	 Einkünfte	 aus	
Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit, nichtselbständiger Arbeit, Vermietung 
und Verpachtung oder sonstige Einkünfte, sind diese in die Veranlagung mit 
einzubeziehen.

Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage
Zum Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage gehören der vierseitige Haupt-
vordruck	und	die	vom	Anlageinstitut	 /	Unternehmen	übersandte Anlage VL 
(Bescheinigung	vermögenswirksamer	Leistungen).	Hat	Ihr	Arbeitgeber	vermö-
genswirksame Leistungen für Sie angelegt, ist der Antrag auf Arbeitnehmer-
Sparzulage grundsätzlich zusammen mit der Einkommensteuererklärung zu 
stellen.	Tragen	Sie	bitte	den	Namen	und	die	Anschrift	Ihres	Arbeitgebers	in	
Zeile 63	ein.	Ein	Anspruch	auf	Arbeitnehmer-Sparzulage	besteht	regelmäßig	
nur,	wenn	 Ihr	zu	versteuerndes	Einkommen	17	900	€	nicht	übersteigt.	Für 
Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers und Vermö-
gensbeteiligungen an anderen Unternehmen gilt ein zu versteuerndes 
Einkommen	von	20	000	€.

Zuständiges Finanzamt



Anlage N 
Dieser Vordruck ist vorgesehen für Angaben über den inländischen Arbeits-
lohn einschließlich Versorgungsbezüge, von dem ein Lohnsteuerabzug 
vorgenommen	 worden	 ist,	 bestimmte	 Lohn-	/	 Entgelt	ersatzleistungen,	 die	
vermögenswirksamen	Leistungen	und	über	die	Werbungskosten.
Bei	der	im	Vordruckkopf	einzutragenden	eTIN	handelt	es	sich	um	die	Num-
mer,	die	Sie	auf	dem	Ausdruck	Ihrer	Lohnsteuerbes 		 	ц٧								Leistu			 							



Waren	 Sie	 Teilnehmer	 einer	 Fahrgemeinschaft, ist hier die Entfernungs-
pauschale grundsätzlich auf den Höchstbetrag von 4 500 €	 begrenzt.	
Die	 Begrenzung	 greift	 jedoch	 nicht	 für	 die	 Tage,	 an	 denen	 Sie	 Ihren	 ei-
genen	 Kraftwagen	 eingesetzt	 haben.	 Machen	 Sie	 deshalb	 die	 entspre-
chenden	Angaben	 in	 einer	 der	 Zei 	denen	einer	 für	 die Tage,	 an	 denen	 Sie	die




